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Praxistest für den Testkauf 

Der Bußgeldsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen hat sich auf die Beschwerde 

eines Gewerbetreibenden damit befasst, ob das nach einem Testkauf verhängte Bußgeld rechtmäßig 

war (Beschluss vom 31.10.2011; Aktenz. 2 SsRs 28/11)*.

§§

* voller Wortlaut dieser Entscheidung siehe www.bag-ju
gendschutz.de/recht_rechtsprechung_jugendschutz.html

Leitsätze des Bearbeiters

1. Testkäufe im Bereich des Jugendschutzes verstoßen 
nicht gegen höherrangiges Recht.

2. Testkäufer dürfen über die bloße Kaufanfrage hinaus 
nicht zur Tat provozieren.

Sachverhalt

Im Mai 2010 war A verantwortlicher Angestellter 
eines Cafés, in dem außer ihm noch die seinerzeit 

selbst noch minderjäh-

rige Y bediente. 
Im Café erfolgte durch 

einen Testkauf eine Prüfung 
auf einen möglichen Ver-
stoß gegen das Verkaufs-
verbot für harte Alkoholika 
an Minderjährige (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 JuSchG). Die damals 

17-jährige Z war von der Polizei für ihren Einsatz als 
Testkäuferin geschult worden und darauf hingewie-
sen worden, auf Nachfrage ihr wahres Alter anzuge-
ben und den Ausweis vorzulegen. Beim Testkauf 
wurde die Z durch den Polizeibeamten P verdeckt 
begleitet. 

Die Z gab vor, dass sie für eine Party noch ein 
Geburtstagsgeschenk benötige und wollte eine 
Grappafl asche mit 40 %igem Alkohol kaufen. Dabei 
teilte sie der Y ihr wahres Alter mit; jene war sich 
nicht sicher, ob sie aufgrund des noch jugendlichen 
Alters der Z den Alkohol verkaufen dürfe, und rief 
deshalb den A dazu. Ob die Z auch ihm gegenüber 
noch einmal ihr Alter angab, war nicht mehr aufklär-
bar. Der A verkaufte sodann der Testkäuferin die 
Grappafl asche in einer Geschenkumverpackung zu 
einem Preis von 10 Euro.

Mit der gekauften Alkoholfl asche begab sich die Z 
vor das Café, wo sie den Sachverhalt dem Polizeibe-
amten P schilderte und ihm die Flasche aushän-
digte. Der P ging nun selbst in das Café und hielt 
dem A nach Belehrung vor, dass ihm ein Verstoß 
gegen § 9 JuSchG vorzuwerfen sei, worauf dieser 
gereizt reagierte und äußerte, dass es ihm egal sei, 
wer komme, er verkaufe an jeden, und die Testkäu-
ferin solle sich besser bei ihm nicht mehr blicken 
lassen.

Das Amtsgericht Bremerhaven hat den A wegen 
einer fahrlässigen Abgabe alkoholischer Getränke 
an Jugendliche zu einer Geldbuße in Höhe von 200 
Euro verurteilt, woraufhin A – nach Zulassung – 
Rechtsbeschwerde beim OLG Bremen einlegte.

Argumentation des Gerichts

II. (...)
1. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ver-
stößt der durch die Z durchgeführte »Testkauf« nicht 
gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens.

Dieser Grundsatz beansprucht über Art. 6 EMRK 
auch für das gerichtliche Bußgeldverfahren Geltung 
(...). Überdies wurzelt er in der deutschen Rechts-
ordnung ohnehin im Rechtsstaatsprinzip in Verbin-
dung mit den Freiheitsrechten, Art. 20 Abs. 3 i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 GG (...) und fi ndet entweder direkt als 
Verfahrensgrundsatz mit Verfassungsrang oder im 
Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit polizeilicher 
Handlungen im Rahmen von Aufgabenzuweisungs-
normen und Eingriffsbefugnissen Eingang in die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns.

Angesichts der Weite und Unbestimmtheit die-
ses Grundsatzes lassen sich im Einzelfall Folge-
rungen aus ihm indes nur dann ziehen, wenn sich 

Recht und Rechtsprechung

Nicht zu beanstanden ist, dass 
die Bedienung und damit die 

Hilfsperson beim Verkauf der Alkoho-
lika selbst noch minderjährig war, so-
weit ihr Einsatz im Rahmen der Vor-
schriften des JArbSchG (u.a. § 22) zu-
gelassen ist. 
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unter Beachtung aller Umstände ergibt, dass rechts-
staatlich unverzichtbare Erfordernisse nicht mehr 
gewahrt sind (...). Im Bereich der Strafrechtspfl ege 
sind bei der Bewertung verdeckter polizeilicher Er-
mittlungstätigkeit auf der einen Seite das rechts-
staatliche Gebot der Durchsetzung materieller Ge-
rechtigkeit und der Rechtsgüterschutz zu berück-
sichtigen (vgl. BVerfGE 44, 353, 374). Dies gilt für das 
Bußgeldverfahren entsprechend, in dem der Gesetz-
geber Ordnungswidrigkeiten – sogenanntes Verwal-
tungsunrecht – aufgeklärt und geahndet wissen will 
(BVerfG, NJW 1985, 1767). Auf der anderen Seite un-
tersagt das Rechtsstaatsprinzip den Ermittlungsbe-
hörden, auf die Verübung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten hinzuwirken, wenn die Gründe 
vor diesem Prinzip nicht bestehen können (BGH NStZ 
1981, 70; NJW 1980, 1761). In diesem Spannungsfeld 
von im Rechtsstaatsprinzip selbst angelegten Ge-
genläufi gkeiten bedarf es stets einer alle Umstände 
des Einzelfalls berücksichtigenden Bewertung der 
Ermittlungstätigkeit der Behörden. Die Frage, ob das 
tatprovozierende Handeln einer von der Polizei an-
geleiteten polizeilichen Vertrauensperson für das 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 

den Provozierten Folgen zei-
tigt – sei es im Rahmen der 
 Rechtsfolgenbemes-

sung oder als Verfahrens-

hindernis (...), hängt zu-
nächst davon ab, ob über-
haupt eine Tatprovokation 

vorliegt. Das ist für den hier in Rede stehenden von 
der Polizei angeleiteten Testkauf nicht der Fall. (...)

Die vom BGH [BGH Urt. v. 30.05.2001, 1 StR 
42/01] (...) zum Lockspitzeleinsatz beschriebenen 
Maßstäbe sind im Grundsatz auf die hier vorlie-
gende Situation der Alkohol-Testkäufe Jugendlicher 
zu übertragen. Insoweit ist allerdings nicht zu ver-
kennen, dass die Ausgangssituation beim Lockspit-
zeleinsatz im Zusammenhang mit der Ermittlung 
und Bekämpfung besonders gefährlicher Straftaten, 
zu denen auch der Rauschgifthandel gehört, signi-
fi kante Unterschiede aufweist zu der mindestens als 
im Grenzbereich zwischen repressiver und präven-
tiver polizeilicher Tätigkeit anzusiedelnden Kontrol-
le der Einhaltung von § 9 Abs. 1 Nr. 1 JuSchG durch 
Testkäufer. Während es dort im Regelfall um die 

Bekämpfung organisierter 
schwerer Kriminalität geht, 
bei der die Strafverfol-
gungsorgane ohne den Ein-
satz sog. V-Leute nicht aus-
kommen (vgl. BVerfG, NJW 
1987, 1874, 1875), verfolgt 
der Staat hier die in er-

ster Linie ordnungsrecht-

liche Aufgabe des Schutzes Jugendlicher vor den 
Gefahren des Alkoholkonsums. 

Die ungleiche gesellschaftliche Bedeutung der 
Bekämpfung des Rauschgifthandels und der Kon-
trolle des Alkoholabgabeverbotes wird schon da-
durch hervorgehoben, dass Verstöße gegen § 9 
Abs. 1 Nr. 1 JuSchG lediglich bußgeldbewehrt und 
damit in ihrem Unwertgehalt deutlich niedriger an-
zusiedeln sind als Verstöße gegen das BtMG. 
Gleichwohl kann das Erfordernis einer wirksamen 
Kontrolle auch im Bereich 
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 JuSchG 
den Einsatz von Testkäu-

fern erforderlich machen. 
(...)

Allerdings begründet 
eine bloße Zweckdienlich-
keit nicht die Zulässigkeit 
eines Verzichts auf rechts-
staatlich gebotene Be-
schränkungen der Kontroll-
maßnahmen.

Die im Vergleich zur Bekämpfung der Rausch-
giftkriminalität anders zu gewichtende Bedeutung 
der Bekämpfung von Verstößen gegen § 9 Abs. 1 Nr. 
1 JuSchG ist bei der Anwendung der zu den Lock-
spitzeln entwickelten Grundsätze über die Erheb-
lichkeit der Einwirkung zu berücksichtigen. Die 
Schwelle zur Tatprovokation, die einer gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage bedürfte, ist daher in Fäl-
len wie dem vorliegenden überschritten, wenn die 
Testkäufer ein vom »normalen« Kunden abwei-
chendes Verhalten an den Tag legen, das geeignet 
ist, Bedenken des Verkäufers zu zerstreuen, der 
Kunde habe nicht das notwendige Mindestalter für 
den Erwerb der Alkoholika. Im Hinblick auf diese 
Grundsätze kann im vorliegenden Fall eine erheb-
liche Einwirkung auf den A nicht festgestellt wer-
den. Der äußere Ablauf des Geschehens, wie er sich 
aus den Feststellungen im Urteil des Amtsgerichts 
ergibt, weist keine Besonderheiten auf, die auf eine 
erhebliche Willensbeeinfl ussung des A hindeuten. 
Zwar wäre der konkrete Ordnungswidrigkeitenver-
stoß nicht begangen worden, wenn die Zeugin Z 
nicht mit dem Wunsch nach dem Erwerb einer Grap-
pafl asche an den Betroffenen herangetreten wäre. 
Darauf kommt es aber nicht an, weil andernfalls (...) 
jede auf das Tatgeschehen bezogene Mitverursa-
chung durch polizeiliche Vertrauenspersonen als 
Tatprovokation anzusehen wäre.

Hier stellt sich das Verhalten der Z als ein äu-
ßerlich völlig »normaler« Vorgang eines – bei Er-
wachsenen – legalen Angebots zum Erwerb eines 
alkoholhaltigen Getränks durch einen Kunden dar. 
Insoweit ist auch das Auftreten einer Person, die 
offenkundig noch sehr jung ist und jedenfalls min-

Ein unrechtmäßiges staatli-
ches Handeln im Vorfeld der Tat 

kann zur Straffreiheit (Verfahrens-

hindernis) oder Strafmilderung 
(Rechtsfolgenbemessung) führen. 

Die Aussage des Gerichts, dass 
Jugendschutz in erster Linie 

ordnungsrechtliche Aufgabe sei, will 
den Gegensatz zur Krimininalitätsbe-
kämpfung betonen und macht keine 
Aussagen zur übrigen Ausgestaltung 
des präventiven Jugendschutzes 
(vgl. Anmerkung).  

Das Gericht begründet die Not-
wendigkeit einer Kontrolle der 

Einhaltung des Abgabeverbots an 
Jugendliche durch Einsatz von Test-

käufern mit den Ergebnissen sämt-
licher am 06.05.2010 in Bremerha-
ven erfolgten Testkäufe: Danach 
wurde Jugendlichen in 27 von 43 Ver-
kaufsstellen verbotenerweise Alko-
hol verkauft. 
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derjährig sein könnte, für sich genommen nichts 
ausgesprochen Ungewöhnliches. Vor allem lässt es 
dem Betroffenen jede Freiheit sich zu entscheiden, 
ob er sich von dem tatsächlichen Alter der Kundin 
überzeugt oder nicht.

Eine weitergehende Animierung zur Tat ist nicht 
festzustellen. Insbesondere hat die Z nach den 
Feststellungen im Urteil gegenüber der Y vor dem 
Hinzutreten des A ihr wahres Alter genannt. Damit 
hat sie sich im Übrigen an die Anweisungen gehal-
ten, die ihr vor dem »Einsatz« im Rahmen einer Ein-
führungsveranstaltung der Polizei erteilt wurden 
und nach denen sie bei den Verkaufsstellen im Fall 
einer Nachfrage ihr wahres Alter nennen und bei 
Aufforderung ihren Personalausweis vorlegen 
sollte. Hält sich der jugendliche Testkäufer wie im 
vorliegenden Fall an diese Vorgaben, wird im Regel-
fall eine Tatprovokation nicht anzunehmen sein.

Gleichwohl können bei 
dem konkreten Geschehen 
besondere Umstände im 
Auftreten des Testkäufers 
vorliegen, die eine hiervon 
abweichende Beurteilung 
erfordern, wenn er über die 
eigentliche Geschäftsab-
wicklung hinaus auf die Wil-
lensbildung des Verkäufers 
einwirkt. Solche Umstände 
sind hier nicht erkennbar. 
Insbesondere kann ein er-
hebliches Einwirken darauf, 

die Tatbereitschaft bei dem A zu wecken, nicht da-
rin gesehen werden, dass die Z von sich aus er-
wähnte, die Flasche als Partygeschenk zu benöti-
gen. Zwar hat die Z damit – in welchem Zusammen-
hang und aus welchem konkreten Grund lässt sich 
den Feststellungen nicht im Einzelnen entnehmen 
– einen Grund für den Erwerb genannt, der über das 
hinaus geht, worüber sich Kunde und Verkäufer 
üblicherweise im Rahmen eines derartigen Er-
werbsgeschäftes austauschen. Dass der A – wie er 
in der Beschwerde vorbringt – (erst) hierdurch zu 
dem Verstoß stimuliert worden sei, überzeugt in-
des nicht. Eher müsste im Gegenteil eine solche 
Erklärung einer jungen Kundin für den Erwerb des 
Getränks den Verkäufer besonders dafür sensibili-
sieren, ob die Kundin schon das Mindestalter be-
sitzt und zu einer entsprechenden Aufklärung he-
rausfordern. Etwas Anderes könnte anzunehmen 
sein, wenn sie etwa behauptet hätte, das Getränk 
sei für einen Volljährigen bestimmt, was die Bereit-
schaft des Verkäufers u.U. erhöht, auf eine an sich 
gebotene Alterskontrolle zu verzichten. Ein derar-
tiges Vorbringen der Zeugin ergibt sich aus den 
Feststellungen jedoch nicht. (...)

3. Mit seinem weiteren Beschwerdevorbringen rügt 
der Betroffene, dass der Ermittlungsvermerk des P 
entgegen § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO in der Hauptver-
handlung verlesen worden sei. Auch diese Rüge 
verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

Soweit der ergänzende Vermerk des P die An-
merkung enthält: »Angabe des A: Mir ist es egal, 
wer kommt. Ich verkaufe an jeden. Wenn ich sie 
noch mal sehe, wird sie schon sehen, was sie davon 
hat. Sie soll besser aufpassen.«, handelt es sich um 
Angaben im Rahmen einer 
Vernehmung, die dem 
Verlesungsverbot des 
§ 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO un-
terfallen. Die Annahme ei-
ner Vernehmungssituation 
ergibt sich aus den eindeu-
tigen Feststellungen im Ur-
teil des Amtsgerichts. Da-
nach machte der Betroffene 
seine Angaben »nach Be-
lehrung« durch den P und 
auf dessen Vorhalt eines Verstoßes gegen § 9 
JuSchG. Dafür dass es sich dabei – wie die General-
staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 
28.03.2011 meint – um eine Spontanäußerung des 
A gehandelt haben soll, geben die Feststellungen 
im amtsgerichtlichen Urteil dagegen nichts her.

Allerdings ergibt sich aus den Urteilsgründen, 
dass die zum Tatgeschehen getroffenen Feststel-
lungen nicht auf einem Verstoß gegen das Verle-
sungsverbot beruhen (§ 337 Abs. 1 StPO). Insoweit 
hat der Betroffene den Verkauf des Getränks an die 
Z in der Hauptverhandlung selbst eingeräumt. Auch 
der Rechtsfolgenausspruch beruht nicht auf der 
unzulässigen Verlesung des Vermerks. Vielmehr 
hat nach den Urteilsfeststellungen der P in der 
Hauptverhandlung erklärt, dass er das Verhalten 
des A in besonderer Weise als verwerfl ich angese-
hen habe, da der A sich völlig uneinsichtig gezeigt 
und auch noch Drohungen ausgestoßen habe. Er 
könne sich an diese Äußerungen selbst erinnern. 
Soweit das Amtsgericht daher die Äußerungen des 
A bei der Bemessung des Bußgeldes erhöhend be-
rücksichtigt hat, beruht dies erkennbar auf den 
Aussagen des P, und es erscheint ausgeschlossen, 
dass das Urteil insoweit ohne die Gesetzesverlet-
zung möglicherweise anders ausgefallen wäre. (...)
5. Auch im Übrigen lässt das angefochtene Urteil 
des Amtsgerichts Bremerhaven keinen Rechtsfeh-
ler zum Nachteil des A erkennen. (...)

 Die Ausführungen zu den beson-

deren Umständen überzeugen 
nur bedingt, da der vorgebrachte Ver-
wendungszweck auch eine gesetzes-
konforme Verwendung des Getränks 
erlauben könnte; gleichwohl bliebe 
der Verkauf unzulässig, so dass auch 
eine stärkere Gewichtung von Entla-
stungsgründen nur zur Verringerung 
des Bußgeldes geführt hätte. Dieses 
ist im Ergebnis aber sicher nicht zu 
hoch ausgefallen. 

 Wegen der Notwendigkeit un-
mittelbarer Beweiserhebung in 

der mündlichen Verhandlung zählt 
ein Verlesungsverbot für bestimmte 
Akteninhalte zu den formalen Rege-
lungen des strafgerichtlichen Verfah-
rens; ein Verstoß kann dazu führen, 
dass eine erneute Sachentscheidung 
ohne die unzulässig verwerteten Aus-
sagen erfolgen muss.
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Anmerkung

Der Einsatz von Testkäufern wurde im Jugendschutz-
bereich aus pädagogischen und rechtlichen Grün-
den lange skeptisch beurteilt (vgl. zur früheren Auf-
fassung Nikles/Roll/Spürck/Umbach Jugendschutz-
recht, 1. Aufl . 2003, S. 184, 186 f). Wegen der nur 
wenigen verfolgten Verstöße nach dem JuSchG und 
des vermuteten hohen Dunkelfeldes wurde unter 
engen Voraussetzungen der Einsatz von Testkäu-
fern verstärkt befürwortet (vgl. im Detail BAJ Dossier 
1/2010 – unter http://www.bag-jugendschutz.de/
PDF/Dossier_Testkaeufe.pdf). Das vorliegende Ur-
teil billigt dies grundsätzlich; in der Literatur wer-
den schwerwiegende Bedenken geäußert (NJW-
Spezial 24/2011, S. 762).

Die Durchführung eines Testkaufs darf nur durch 
die Polizei- und Sicherheitsbehörden initiiert wer-
den; andere Stellen würden sich selbst strafbar ma-
chen. 

Erkennbar wird, dass eine gründliche Schulung 
der vorgesehenen Testkäufer erforderlich ist, um 
gerichtsverwertbare Ergebnisse zu erhalten. Auch 

sollte das Entstehen eines Erfolgsdrucks unbedingt 
vermieden werden, damit kein unzulässiges Provo-
zieren der Tat begünstigt wird. Schon die Zusatz-
information »Kauf als Geschenk« kann Probleme 
verursachen.

Wenig diskutiert, aber – wie das Beispiel zeigt 
– durchaus real, ist eine Gefährdung der minderjäh-
rigen Testkäufer durch Bedrohung seitens der Be-
troffenen. Hier sollte zumindest eine rasche Unter-
stützung durch die begleitenden Polizeibeamten 
eingeplant werden. Ergänzend ist eine pädago-
gische Begleitung der Minderjährigen vorzusehen; 
sinnvoll könnte es sein, Testkäufer ausschließlich 
aus Polizeinachwuchs zu rekrutieren.

Insgesamt erscheint es unbedingt erforderlich, 
den Einsatz von Testkäufen als Instrument des Ju-
gendschutzes in ein auch mit Jugend- und Gewerbe-
behörden abgestimmtes Präventionskonzept einzu-
beziehen. Stetige Aufklärung, Information und Sen-
sibilisierung sowohl von Gewerbetreibenden und 
Minderjährigen aber auch Eltern hat im Zentrum zu 
stehen, wobei gelegentliche Kontrollen die Umset-
zungskonsequenz verdeutlichen können.

Gesetz und Gesetzgebung

Das Bundeskinderschutzgesetz genannte »Gesetz 
zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen« (BGBl. I 2011, S. 2975-2982) hat 
zum 01.01.2012 etliche Regelungen des SGB VIII 

geändert und ein »Gesetz zur Kooperati-
on und Information im Kinderschutz« neu 
eingeführt. Betont wird einerseits die 
Unterstützung der Eltern als vorrangiges 

Ziel, andererseits werden Regelungen zur Übermitt-
lung von Informationen bei Kindeswohlgefährdung 
geschaffen. Im SGB VIII wird § 8a erweitert und mit 
§ 8b eine Beratung von Personen geregelt, die be-
rufl ich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen 
stehen. Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke stellt in 
einem umfangreichen Aufsatz (JAmt 12/2011 S. 621-
628) die Neuregelungen vor und schätzt die damit 
verbundenen Chancen und Probleme ein.

Ab 29.12.2011 sind die Sperrregelungen 
bei der Bekämpfung von Kinderporno-
graphie in Kommunikationsnetzen durch 
das sog. Zugangserschwerungsgesetz 

auch formal aufgehoben worden (BGBl. I 2011, S. 
2958).

Rechtsprechung

Die Zuständigkeit für Jugendschutzentscheidungen 
nach dem JMStV liegt vollständig bei der KJM und 
nicht bei der den Bescheid ausfertigenden Landes-
medienanstalt. Der BayVGH (Beschl. v. 
25.10.2011 - 7 CS 11.1070) hat aus diesem 
Grund klargestellt, dass bei einer Anord-
nung nach dem JMStV der verfügte So-
fortvollzug unwirksam ist, weil er ohne 
Beteiligung der KJM in den Bescheid aufgenommen 
wurde. 

Bei minderjährigen Sportlern, kommt es für die 
Feststellung eines Dopingvergehens nicht auf das 
Alter an, wie der Internationale Sportge-
richtshof CAS am 15.09.2011 entschie-
den hat (2010/A/2268; SpuRt 6/2011, 
S.253-257). Bei der Festlegung der Sanktion kann im 
Rahmen der Einzelfallabwägung das Alter dagegen 
– insbesondere für die Dauer einer Sperre – eine 
Rolle spielen.

Das OLG Bamberg (Beschl. v. 24.08.2011 - 2 UF 
184/11) hat festgestellt, dass bei Kindern, denen 
Gewalt seitens eines Elternteiles droht, nicht eine 
Anordnung nach § 1 Gewaltschutzgesetz beantragt 

Roll  •  Gesetz und Gesetzgebung Recht und Rechtsprechung

Bundeskinder-
schutzgesetz

Zugangs-
erschwerungsgesetz 

aufgehoben

Jugendschutz-
entscheidungen 
nach dem JMStV

Dopingvergehen
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werden kann, sondern ausschließlich die – ggf. ge-
richtlich festgelegten – Sorgerechts- und Umgangs-

regelungen gelten, auch wenn – wie im 
entschiedenen Fall – diese wegen inter-
nationaler Zuständigkeitsprobleme nicht 

einfach zu klären sind.

Eltern sind nach einem Urteil des LG Düsseldorf (v. 
06.07.2011 - 12 O 256/10, n.rkr.) im Rahmen ihrer 
Aufsichtspfl icht gehalten, die Internetnutzung ihrer 
minderjährigen Kinder dahingehend zu kontrollie-
ren, ob auf dem Computer Programme zur Begehung 

von Urheberrechtsverletzungen (Filesha-
ring-Programme) installiert sind, und 
ggf. einer Rechtsverletzung entgegenzu-

wirken. Hier wurde in den zahlreichen unbemerkten 
illegalen Downloadangeboten des 14- bzw. 16-jäh-
rigen Sohnes des Klägers trotz eines ansonsten 
vorliegenden Bekümmerns der Eltern um die Medi-
ennutzung der Jugendlichen ein Fall der Aufsichts-
pfl ichtverletzung angenommen und zur Schadens-
ersatzzahlung verurteilt.

Die nach Rundfunkrecht im Internet zugelassenen 
sog. 50-Cent-Gewinnspiele verstoßen gegen das 

geltende Glücksspielrecht, wenn sie zur 
Abwicklung von Sportwetten eingesetzt 
werden (BayVGH Urt. v. 25.08.2011 - 10 
BV 10.1176). Die Regelungen nach dem 

Glücksspiel-Staatsvertrag werden derzeit neu ge-
ordnet (Näheres im Heft 3/2012). 

Schrifttum

Die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heran-

wachsende gem. § 105 Abs. 1 JGG – Eine kurze Be-
standsaufnahme [Textliche und tabellarische Über-
sicht über die Gründe für die Anwendung von § 105 
JGG sowie Hinweis darauf, dass das Jugendstraf-
recht keinesfalls immer mildere Auswirkungen hat] 
von Staatsanwalt Oliver Constien in: JAmt 12/2011, 
S. 634-639.

Praktische Folgen des Kinderschutzübereinkom-

mens vom 15.10.1996 [Beispiele für Zuständigkeiten 
bei Schutzmaßnahmen und bei Kindesentführung 
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